
 
 

 
 
Patientenautonomie am Lebensende - Vorsicht vor Wegbereitung 
aktiver Sterbehilfe 
Prof. Dr. Thomas Klie, Präsident elect der Deutschen Gesellschaft für 
Gerontologie und Geriatrie  
 
 
Das Bundesjustizministerium hat eine Arbeitsgruppe 

"Patientenautonomie am Lebensende" (Kutzer Kommission) 

eingesetzt, die im Juni 2004 ihren Abschlussbericht vorgelegt hat. Die  

Empfehlungen der Kutzer Kommission konzentrieren sich auf die 

Patientenverfügungen, die grundsätzlich als bindende Willensäußerung 

für Ärzte, Bevollmächtigte und Betreuer verbindlich sein soll - auch im 

Falle des Wachkomas und der Demenz. Darüber hinaus empfiehlt die 

Kutzer Kommission, im Strafgesetzbuch klarzustellen, dass die 

indirekte und die passive Sterbehilfe nicht strafbar sein soll, wenn sie 

auf dem eindeutigen Patientenwillen beruht.  

 

Auch wenn die Stärkung der Patientenautonomie grundsätzlich als 

bedeutsam angesehen wird, insbesondere angesichts einer klinischen 

Entscheidungspraxis, die dieses häufig nicht hinreichend ermittelt oder 

berücksichtigt, begegnen die Vorschläge der Kutzer Kommission z.T. 

erheblichen Bedenken: 

1. Zum einen erscheint die hohe Bewertung der Willensäußerungen 

von Patienten in Patientenverfügungen als problematisch. 

Patientenverfügungen werden häufig zu einem Zeitpunkt verfasst, zu 

dem eine ins Auge gefasste gesundheitliche Krisensituation weit 
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entfernt ist und Entscheidungsoptionen ganz anders bewertet werden 

als in Krisensituationen. Wir wissen aus der psychologischen 

Forschung, dass Einstellungsänderungen zu keinem Zeitpunkt 

wahrscheinlicher sind, als gerade in Krisensituationen. Diesen 

Umstand übergehen die Empfehlungen: Aus den Verfügenden könnten 

leicht Opfer ihrer eigenen Festlegungen werden. 

2. Die Empfehlungen der Kutzer Kommission sehen vor, dass 

Festlegungen in Patientenverfügungen auch für den Fall des 

Wachkomas und von Demenz verbindlich sein sollen und zwar auch 

dann, wenn ein Sterbeprozess noch nicht begonnen hat. Zwar ist der 

Patientenwille auch in diesen Konstellationen in hohem Masse 

verbindlich. Nur wissen wir aus der Forschung im Bereich Wachkoma 

und Demenz, dass Patienten sich im Krankheitsverlauf durchaus als 

zufriedene und Lebensqualität empfinden Menschen erleben und 

zeigen. Die Problematik des qualitativ anderen Selbsterlebens wird in 

den Empfehlungen der Kutzer Kommission nicht reflektiert. 

3. Besonders problematisch erscheinen die Regelungen, die 

deklaratorisch die Straffreiheit von indirekter und passiver Sterbehilfe 

im Strafgesetzbuch aufnehmen sollen: In einer Kombination beider 

Regelungen und bei der Heranziehung der Begründung zu der 

empfohlenen Regelung wird die Problematik sichtbar: Die Regelungen 

ermöglichen einen "perfekten" Weg zur aktiven Euthanasie. Nach der 

Regelung zur indirekten Strebehilfe wäre es möglich, einen Patienten 

zur Beseitigung seiner Leidenszustände in einen Zustand tiefer 



Bewusstlosigkeit zu versetzen (finale Sedierung), nach der Regelung 

zur passiven Sterbehilfe wäre bei entsprechender Festlegung in 

Patientenverfügungen anschließend die Einstellung der Ernährung und 

Flüssigkeitszufuhr rechtlich zulässig. Die Kutzer Kommission hatte die 

Kombination nicht vor Augen, auf die Gefahr ist daher besonders 

nachdrücklich hinzuweisen. 

 

Die Enquete Kommission "Ethik und Recht in der modernen Medizin" 

des Deutschen Bundestages hat in einer Stellungnahme zu den 

Empfehlungen der Kutzer Kommission ihrerseits Bedenken zur 

weitgehenden Verbindlichkeit von Patientenverfügungen 

einzuschränken und zwar für den Fall des Wachkomas und den Fall 

der Demenz. Hier sollen die Festlegungen der Patientenverfügung nur 

dann ihre Verbindlichkeit entfalten, wenn der Sterbeprozess irreversibel 

eingesetzt hat. Die Empfehlungen sehen die verbindliche Einführung 

von Ethikkonzilen vor und die Einschaltung von 

Vormundschaftsgerichten vor der Durchführung von Maßnahmen der 

passiven Sterbehilfe. Deswegen legt die Enquete Kommission 

besonderen Wert darauf, die Rahmenbedingungen für eine 

menschenwürdige Begleitung von Sterbenden verbessern, damit 

Patientenverfügungen nicht als Reaktion auf als unwürdig erlebte 

Umstände in Krankenhäusern und Pflegeheimen verfasst werden. 

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie begrüßt die 

zurückhaltenden Bewertungen der Verbindlichkeit von 



Patientenverfügungen bei Menschen im Wachkoma und 

Demenzerkrankten. Sie unterstützt die Förderung und Stärkung der 

Patientenautonomie aber stets eingebunden in begleitende 

Bemühungen, durch eine Verbesserung der Lebensumstände, eine 

Qualifizierung der medizinischen Versorgung und pflegerischen 

Begleitung den Wunsch nach einem vorzeitigen Sterben zurücktreten 

zu lassen. Entschieden wendet sich die Deutsche Gesellschaft für 

Gerontologie und Geriatrie gegen die Änderung im Strafrecht, die in 

einer gefährlichen Kopplung, wenn auch nur deklaratorisch die 

indirekte und passive Sterbehilfe straffrei stellen. Die 

Missbrauchsgefahren sind hoch. 

Insgesamt sieht die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und 

Geriatrie für die Zukunft die Herausforderung auf unsere Gesellschaft 

zukommen, schwerkranken Menschen, chronisch Kranken wie etwa 

Menschen mit Demenz und Pflegebedürftigen fachlich und menschlich 

solche Lebensbedingungen garantieren zu können und Bilder eines 

lebenswerten Lebens zu vermitteln, dass der Wunsch der 

Lebensbeendigung aus Angst vor unwürdigen Lebensbedingungen 

zurücktritt. 

 

 

 


